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DE 1  DE 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2014 der Kommission vom 4. August 2014 

über das Arbeitsprogramm zur systematischen Prüfung aller in Biozidprodukten 

enthaltenen alten Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

 

 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 294 vom 10. Oktober 2014) 

 
 
 
Seite 8, Artikel 15 einleitender Satz und Buchstabe a: 

anstatt: „Wenn ein Biozidprodukt, das in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 fällt und auf dem Markt bereitgestellt wird, aus einem oder mehreren alten 
Wirkstoffen, die für die Produktart weder genehmigt noch in das Prüfprogramm einbezogen 
noch in Anhang I der Verordnung aufgenommen sind, besteht oder diese enthält oder erzeugt, 
kommt dieser Stoff für die betreffende Produktart für die Einbeziehung in das Prüfprogramm 
in Betracht, wenn einer der folgenden Gründe gegeben ist: 

a)  Die Person, die das Produkt auf dem Markt bereitstellt, hat sich auf Hinweise oder 
schriftliche Gutachten, die die Kommission oder eine gemäß Artikel 26 der Richtlinie 
98/8/EG oder Artikel 81 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bestimmte zuständige 
Behörde veröffentlicht bzw. erstellt hatte, verlassen, und dieser Hinweis bzw. dieses 
Gutachten enthielt objektiv gerechtfertigte Gründe für die Überzeugung, dass das 
Produkt vom Geltungsbereich der Richtlinie 98/8/EG oder der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 ausgeschlossen ist oder dass der Wirkstoff für die betreffende Produktart 
notifiziert wurde, und der Hinweis bzw. das Gutachten wurde später in einem gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 erlassenen Beschluss oder 
neuen verbindlichen Leitlinien der Kommission geändert;“ 

muss es heißen: „Wenn ein Biozidprodukt, das in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 fällt und in Verkehr gebracht wird, aus einem oder mehreren alten Wirkstoffen, 
die für die Produktart weder genehmigt noch in das Prüfprogramm einbezogen noch in 
Anhang I der Verordnung aufgenommen sind, besteht oder diese enthält oder erzeugt, kommt 
dieser Stoff für die betreffende Produktart für die Einbeziehung in das Prüfprogramm in 
Betracht, wenn einer der folgenden Gründe gegeben ist: 

a)  Die Person, die das Produkt in Verkehr bringt, hat sich auf Hinweise oder schriftliche 
Gutachten, die die Kommission oder eine gemäß Artikel 26 der Richtlinie 98/8/EG 
oder Artikel 81 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bestimmte zuständige Behörde 
veröffentlicht bzw. erstellt hatte, verlassen, und dieser Hinweis bzw. dieses Gutachten 
enthielt objektiv gerechtfertigte Gründe für die Überzeugung, dass das Produkt vom 
Geltungsbereich der Richtlinie 98/8/EG oder der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
ausgeschlossen ist oder dass der Wirkstoff für die betreffende Produktart notifiziert 
wurde, und der Hinweis bzw. das Gutachten wurde später in einem gemäß Artikel 3 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 erlassenen Beschluss oder neuen 
verbindlichen Leitlinien der Kommission geändert;“ 
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